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Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Legalitätsprinzips. Gemäss Art. 55 Abs. 4
(recte: Abs. 6) SVG dürfe die Bundesversammlung festlegen, bei welcher
Blutalkoholkonzentration Fahrunfähigkeit vorliege und welche Blutalkoholkonzentration
als qualifiziert gelte. Hingegen sehe die Delegationsnorm nicht vor, dass die
Bundesversammlung auch für strafbar erklären dürfe, wer zum Zeitpunkt der polizeilichen
Kontrolle eine Alkoholmenge im Körper habe, die später zu einer Blutalkoholkonzentration
von 0,5 respektive 0,8 Promille oder mehr führe. Mit der entsprechenden Regelung in der
Verordnung der Bundesversammlung vom 21. März 2003 über Blutalkoholgrenzwerte im
Strassenverkehr (SR 741.13; nachfolgend: BAGV) habe die Bundesversammlung ihre
Kompetenz überschritten. Art. 1 Abs. 2 aBAGV (in der bis zum 30. September 2016
geltenden Fassung) regle überdies nur, dass eine Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille
oder mehr als qualifiziert gelte; von "Alkohol im Körper" stehe nichts. Es sei unzulässig, in
Analogie zu Art. 1 Abs. 1 aBAGV zu schliessen, eine qualifizierte Fahrunfähigkeit liege
auch vor, wenn eine Alkoholmenge im Körper sei, die zu einer Blutalkoholkonzentration
von 0,8 Promille oder mehr führe. Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, es könne ihm
nicht nachgewiesen werden, zum Zeitpunkt des Fahrens eine Blutalkoholkonzentration von
0,8 Promille oder mehr gehabt zu haben. Fest stehe bloss, dass er zum Zeitpunkt der
Blutentnahme eine Blutalkoholkonzentration von 1,04 Promille gehabt habe. Die
Vorinstanz verstosse gegen den Grundsatz "in dubio pro reo", indem sie ihn wegen Fahrens
in qualifiziert fahrunfähigem Zustand verurteile.

E. 1.2
Das Strassenverkehrsgesetz stellt in Art. 91 SVG das Fahren in fahrunfähigem Zustand und
die Missachtung des Verbots, unter Alkoholeinfluss zu fahren, unter Strafe. Mit Busse wird
u.a. bestraft, wer in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug führt ( Art. 91 Abs. 1 lit. a
SVG ). Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer in
angetrunkenem Zustand mit qualifizierter Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration ein
Motorfahrzeug führt ( Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG ). Der Begriff der Fahrunfähigkeit wird in
Art. 91 SVG nicht definiert. Gemäss Art. 55 Abs. 6 aSVG (in der bis zum 30. September
2016 geltenden Fassung) legt die Bundesversammlung in einer Verordnung fest, bei
welcher Blutalkoholkonzentration unabhängig von weiteren Beweisen und individueller
Alkoholverträglichkeit Fahrunfähigkeit im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes
angenommen wird (Angetrunkenheit) und welche Blutalkoholkonzentration als qualifiziert
gilt. Gestützt darauf hat die Bundesversammlung die BAGV erlassen. Nach Art. 1 Abs. 1
aBAGV gilt Fahrunfähigkeit wegen Alkoholeinwirkung (Angetrunkenheit) in jedem Fall
als erwiesen, wenn der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin eine
Blutalkoholkonzentration von 0,5 oder mehr Gewichtspromillen aufweist oder eine



Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt. Als
qualifiziert gilt eine Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille oder mehr (Art. 1 Abs. 2
aBAGV).

E. 1.3
Das Bundesgericht hat sich in einem bereits länger zurückliegenden Leitentscheid
ausführlich mit der vom Beschwerdeführer gerügten Verletzung des Legalitätsprinzips
auseinandergesetzt ( BGE 108 IV 107 E. 2 S. 108 ff.). Es hat ausgeführt, dass für die
Beurteilung der Angetrunkenheit in der Regel der Wert der Blutalkoholkonzentration
massgebend sei, der sich aus der Analyse der entnommenen Blutprobe unter Rückrechnung
auf den Zeitpunkt des Fahrens ergebe. Der Überschreitung des entsprechenden Grenzwerts
werde jener Fall gleichgestellt, in welchem die Blutalkoholkonzentration im Tatzeitpunkt
die Limite möglicherweise noch nicht überschritten hatte, aber sicher bereits eine
entsprechende, wenn auch vielleicht noch nicht ganz resorbierte, Alkoholmenge im Körper
vorhanden war. Damit werde die Tragweite des gesetzlichen Kriteriums
Blutalkoholkonzentration in einer bestimmten Richtung genauer umschrieben (a.a.O. E. 2c
S. 109 f.). Angesichts der erhöhten Wirkung des Alkohols während der Anflutungsphase
(d.h. beim Einsetzen der Resorption), der Verschuldenslage und im Hinblick auf die
unlösbaren Schwierigkeiten einer exakten Beurteilung des Resorptionsvorganges sei es
rechtsstaatlich zu verantworten, Angetrunkenheit gestützt auf die zur Zeit des Führens eines
Motorfahrzeuges sicher im Körper bereits vorhandene, wenn auch vielleicht noch nicht
ganz resorbierte, Alkoholmenge anzunehmen, wenn diese Menge zu einer den Grenzwert
übersteigenden Blutalkoholkonzentration führe (a.a.O. E. 3 S. 110 ff.). Darauf
zurückzukommen besteht kein Anlass. An der Sache vorbei geht der Einwand des
Beschwerdeführers, mit der Einführung der beweissicheren Atemalkoholprobe werde der
Begründung der Boden entzogen, dass andernfalls unlösbare Schwierigkeiten bei der
exakten Beurteilung des Resorptionsvorganges entstünden. Der vorliegend zu beurteilende
Sachverhalt ereignete sich vor der Einführung der beweissicheren Atemalkoholprobe per 1.
Oktober 2016 (vgl. dazu insbesondere die neu gefassten Abs. 3, 3bis, 6 und 6bis von Art. 55
SVG ). Eine solche wurde beim Beschwerdeführer unbestritten nicht durchgeführt. Es
braucht daher nicht geprüft zu werden, ob an der dargelegten Rechtsprechung auch
festgehalten werden kann, wenn aufgrund einer beweissicheren Atemalkoholprobe
feststeht, dass zum Tatzeitpunkt der massgebende Grenzwert noch nicht überschritten
wurde.

E. 1.4
Offensichtlich unbegründet ist das Vorbringen des Beschwerdeführers, aufgrund des
Wortlauts von Art. 1 Abs. 2 aBAGV sei einzig eine nachgewiesene qualifizierte
Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille oder mehr strafbar und es verbiete sich, per
Analogieschluss ein Element des einfachen Falls gemäss Art. 1 Abs. 1 aBAGV auf den
qualifizierten Fall gemäss Abs. 2 anzuwenden und auf die Alkoholmenge im Körper
abzustellen. Art. 1 Abs. 1 aBAGV definiert die Fahrunfähigkeit wegen Angetrunkenheit in
allgemeiner Weise und hält insbesondere fest, dass eine solche auch vorliegt, wenn der
Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer
Blutalkoholkonzentration führt, die über dem Grenzwert liegt. Art. 1 Abs. 2 aBAGV
definiert demgegenüber bloss noch, ab welcher Blutalkoholkonzentration ein qualifizierter
Fall des Fahrens in angetrunkenem Zustand vorliegt. Es ist offenkundig, dass Abs. 2 auf
Abs. 1 von Art. 1 aBAGV aufbaut und die allgemeine Definition der Fahrunfähigkeit auch



für Abs. 2 gilt. Dies ergibt sich auch mit Blick auf die altrechtliche Regelung der
alkoholbedingten Fahrunfähigkeit gemäss Art. 2 Abs. 2 der Verkehrsregelnverordnung vom
13. November 1962 (VRV; SR 741.11) , die per 1. Januar 2005 durch die aBAGV abgelöst
wurde. Der Wortlaut von Art. 2 Abs. 2 aVRV ist mit Ausnahme des unterschiedlichen
Grenzwerts identisch mit jenem von Art. 1 Abs. 1 aBAGV. Mit der Inkraftsetzung der
aBAGV wurde die Strafbarkeit wegen alkoholbedingter Fahrunfähigkeit ausgedehnt, indem
seither zwischen nicht qualifizierter sowie qualifizierter Blutalkoholkonzentration
unterschieden wird. Der untere Grenzwert wurde auf 0,5 und der obere Grenzwert auf 0,8
Promille festgesetzt. Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass der Gesetzgeber eine
inhaltliche Änderung in Bezug auf den nunmehr qualifizierten Fall beabsichtigte und einen
solchen ausschliesslich bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille oder mehr als
strafbar erklären wollte. Vielmehr sollte die bestehende Regelung verschärft werden (vgl.
zum Ganzen: Botschaft vom 22. Mai 2002 zu einer Verordnung der Bundesversammlung
über Blutalkoholgrenzwerte im Strassenverkehr; BBI 2002 3937 ff.).

E. 1.5
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers liegt auch kein Verstoss gegen den Grundsatz
"in dubio pro reo" vor. Wie dargelegt, wird gestützt auf Art. 1 aBAGV Angetrunkenheit im
Sinne einer unwiderlegbaren Vermutung u.a. angenommen, wenn der Fahrzeugführer oder
die Fahrzeugführerin eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer
Blutalkoholkonzentration führt, die über dem jeweiligen Grenzwert liegt. Der
strafprozessuale Grundsatz der freien Beweiswürdigung und die damit in engem
Zusammenhang stehende Maxime "in dubio pro reo" werden somit durch eine gesetzlich
verankerte Fiktion eingeschränkt (HANS GIGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 8.
Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 55 SVG ; ESTHER TOPHINKE, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 74 f. zu Art. 10 StPO ).

E. 2
Die Beschwerde ist abzuweisen. Die Gerichtskosten sind dem unterliegenden
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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